
 

 

 Das Wichtigste 
 aus dem Steuerrecht  

 
 Februar 2020 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Steuerliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 
2. Solidaritätszuschlag entfällt teilweise ab 2021 
3. Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung nunmehr beschlossen 
4. Mindestlohn steigt auch 2020; Arbeitszeit von Minijobbern überprüfen 
5. Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen trotz Baukindergeld 
6. Neuregelung bei Vermietung eines Homeoffice an den Arbeitgeber 
7. Aufbewahrungsfristen

 
 
1. Steuerliche Maßnahmen zur Errei-

chung der Klimaschutzziele bis 
2030 

 
Die Regelungen zur Erreichung der Klima-
schutzziele bis 2030 mussten zunächst in 
den Vermittlungsausschuss, der etliche 
Anpassungen gegenüber dem Gesetzent-
wurf vorgeschlagen hat, die nunmehr als 
Kompromiss auch von Bund und den Län-
dern in der Bundesratssitzung am 
20.12.2019 akzeptiert wurden.  
 
Bei den komplizierten Vermittlungsver-
handlungen wurde ein Durchbruch erzielt, 
bei dem der CO2-Preis im Verkehr und bei 
Gebäuden zum 1.1.2021 mit 25 € pro 
Tonne startet. Die alte Regelung sah ei-
nen Einstiegspreis von 10 € vor. Damit 
werden fossile Heiz- und Kraftstoffe ver-
teuert, um die Bürger und Industrie anzu-
regen, klimafreundliche Technologien zu 
kaufen und zu entwickeln.  

 
Dazu soll ein breites Maßnahmenbündel 
aus Innovationen, Förderung, gesetzlichen 
Standards und Anforderungen beitragen, 
die vorgegebenen Klimaschutzziele zu er-
reichen. Zu den steuerlichen Maßnahmen 
gehören u. a.: 
 
· Anhebung der Entfernungspauschale 

ab 2021 für Fernpendler. Hier war eine 
Erhöhung der sog. Pendlerpauschale ab 
dem 21. km auf 0,35 €, befristet bis zum 
31.12.2026, vorgesehen. Nunmehr soll 
eine zweistufige Anhebung erfolgen. Zu-
sätzlich erhöht sich in den Jahren 2024 
bis 2026 die Pauschale für Fernpendler 
ab dem 21. km um weitere 0,03 € auf 
insgesamt 0,38 € pro Kilometer. 

· Einführung einer Mobilitätsprämie ab 
2021 auf Antrag in Höhe von 14 % der 
erhöhten Pendlerpauschale für Steuer-
pflichtige, deren zu versteuerndes Ein-
kommen unter dem Grundfreibetrag 
liegt. 
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· Technologieoffene steuerliche Förde-
rung energetischer Gebäudesanie-
rungsmaßnahmen ab 2020. Durch ei-
nen Abzug von der Steuerschuld soll ge-
währleistet werden, dass Gebäudebesit-
zer aller Einkommensklassen gleicher-
maßen von der Maßnahme profitieren. 
Gefördert werden Einzelmaßnahmen 
wie der Einbau neuer Fenster oder die 
Dämmung von Dächern und Außenwän-
den. Demnach können Steuerpflichtige, 
die z. B. alte Fenster durch moderne 
Wärmeschutzfenster ersetzen, ihre 
Steuerschuld – verteilt über 3 Jahre – 
um 20 % (1. + 2. Jahr je 7 %, 3. Jahr  
6 %) der Kosten mindern. Zusätzlich 
wurde im Vermittlungsverfahren er-
reicht, dass auch Kosten für Energiebe-
rater künftig als Aufwendungen für ener-
getische Maßnahmen gelten. 

· Reduzierung der Mehrwertsteuer auf 
Bahnfahrkarten im Fernverkehr von  
19 % auf 7 % ab 1.1.2020. Dagegen wird 
die Luftverkehrsabgabe zum 1.4.2020 
erhöht. Die Anhebung der Luftverkehrs-
abgabe ist allerdings in einem anderen 
Gesetz geregelt. 

 
Neben den steuerlichen Maßnahmen sind 
eine große Anzahl an Regelungen zur 
Verbesserung des Klimaschutzes wie z. B. 
eine Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude, eine Austauschprämie mit einem 
Förderanteil von 40 % für ein neues, effizi-
enteres Heizsystem, die Senkung der 
Stromkosten u. v. m. vorgesehen.  
 
 

2. Solidaritätszuschlag entfällt teil-
weise ab 2021  

 
Mit dem „Gesetz zur Rückführung des So-
lidaritätszuschlags 1995“, das vom Bun-
desrat am 29.11.2019 gebilligt wurde, wird 
die Abschaffung des Soli-Zuschlags ge-
setzlich definiert und der Soli in einem ers-
ten Schritt – ab 2021 – zugunsten niedri-
ger und mittlerer Einkommen schrittweise 
zurückgeführt.  
 
Bei der Einführung des Solidaritätszu-
schlags wurde für einkommensteuerpflich-
tige Personen eine Freigrenze (972 €/ 
1.944 € Einzel-/Zusammenveranlagung) 

festgelegt. Diese Freigrenze wird auf 
16.956 €/33.912 € angehoben. Bis zu ei-
nem versteuernden Einkommen von 
61.717 € ist dadurch kein Soli mehr fällig. 
Auf die Freigrenze folgt eine sog. Milde-
rungszone. Sie gilt bis zu einer zu versteu-
ernden Einkommensgrenze von 96.409 €. 
Die Höhe des Soli-Zuschlags bleibt bei  
5,5 % nach Überschreiten der Freigrenze. 
 
Anmerkung: Der Soli wird nicht abge-
schafft bei den der Abgeltungsteuer unter-
liegenden Einkünften aus Kapitalvermö-
gen und bei der Körperschaftsteuer 
(GmbH AG). Inwieweit die „teilweise“ Ab-
schaffung des Soli auch verfassungsrecht-
lich Bestand haben wird, werden die 
schon angedeuteten Klagen vor dem Bun-
desverfassungsgericht zeigen.  
 
 

3. Steuerliche Förderung von For-
schung und Entwicklung nunmehr 
beschlossen 

 
Zur Stärkung des Unternehmensstandorts 
Deutschland wurde eine steuerliche For-
schungsförderung (Forschungszulage) 
eingeführt, die vorrangig kleinen und mitt-
leren Unternehmen helfen soll, in eigene 
Forschung und Entwicklungstätigkeiten zu 
investieren. Der Bundesrat hat dem Ge-
setz am 29.11.2019 zugestimmt, dass 
nunmehr zum 1.1.2020 in Kraft getreten 
ist. 
 
Zu den begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben gehören Vorhaben, 
soweit sie einer oder mehreren der Kate-
gorien Grundlagenforschung, industrielle 
Forschung oder experimentelle Entwick-
lung zuzuordnen sind.  
 
Förderfähige Aufwendungen sind die beim 
Anspruchsberechtigten dem Lohnsteuer-
abzug unterliegenden Arbeitslöhne für Ar-
beitnehmer sowie die Ausgaben des Ar-
beitgebers für die Zukunftssicherung des 
Arbeitnehmers, soweit diese mit For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten in 
begünstigten Vorhaben betraut sind.  
 



 

 

Dazu gehören auch Aufwendungen auf-
grund eines zwischen einer Kapitalgesell-
schaft und einem Gesellschafter oder An-
teilseigner abgeschlossenen Anstellungs-
vertrags, der die Voraussetzungen für den 
Lohnsteuerabzug des Arbeitslohns erfüllt. 
Förderfähige Aufwendungen sind auch Ei-
genleistungen eines Einzelunternehmers 
in einem begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben. Je nachgewiese-
ner Arbeitsstunde, die der Einzelunterneh-
mer mit Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten beschäftigt ist, können 40 € je Ar-
beitsstunde bei insgesamt maximal 40 Ar-
beitsstunden pro Woche als förderfähige 
Aufwendungen angesetzt werden. 
 
Bemessungsgrundlage sind die im Wirt-
schaftsjahr entstandenen förderfähigen 
Aufwendungen, maximal 2 Mio. €. Die For-
schungszulage beträgt 25 % der Bemes-
sungsgrundlage und wird auf Antrag beim 
zuständigen Finanzamt gewährt. Die 
Summe der für ein Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben gewährten staatlichen 
Beihilfen darf einschließlich der For-
schungszulagen pro Unternehmen und 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
den Betrag von 15 Mio. € nicht überschrei-
ten. Der Antrag ist nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres zu stellen, in dem die förder-
fähigen Aufwendungen vom Arbeitnehmer 
bezogen worden oder entstanden sind. 
 
 

4. Mindestlohn steigt auch 2020; Ar-
beitszeit von Minijobbern überprü-
fen 

 
Die Mindestlohn-Kommission entscheidet 
alle zwei Jahre über die Höhe des Min-
destlohns. Sie wägt ab, ob er den Be-
schäftigten einen angemessenen Mindest-
schutz bietet, faire Wettbewerbsbedingun-
gen ermöglicht und die Beschäftigung 
nicht gefährdet.  
 
Die Mindestlohnkommission empfahl zum 
1.1.2019 den Mindestlohn von 8,84 € auf 
9,19 € und zum 1.1.2020 auf 9,35 € brutto 
je Zeitstunde anzuheben.  
 

Vom gesetzlichen Mindestlohn ausgenom-
men sind weiterhin die folgenden Perso-
nen: 
· Auszubildende nach dem Berufsbil-

dungsgesetz (hierfür gibt es seit dem 
1.1.2020 eine Mindestvergütung) 

· Jugendliche unter 18 Jahren ohne abge-
schlossene Berufsausbildung 

· ehrenamtlich tätige Personen 
· Personen, die einen freiwilligen Dienst 

ableisten 
· Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ei-

ner Maßnahme der Arbeitsförderung 
· Langzeitarbeitslose innerhalb der ersten 

sechs Monate nach Wiedereinstieg in 
den Arbeitsmarkt 

· Heimarbeiterinnen oder Heimarbeiter 
nach dem Heimarbeitsgesetz 

· Selbstständige. 
 
Der Mindestlohn steigt auch für Mini-
jobber: Der gesetzliche Mindestlohn gilt 
auch für Minijobber sowohl im gewerbli-
chen Bereich wie auch im Privathaushalt. 
 
Bitte beachten Sie! Durch die Anhebung 
des Mindestlohns kann es vorkommen, 
dass die regelmäßige monatliche Ver-
dienstgrenze von 450 € aufgrund der 
Stundenanzahl überschritten wird. Ent-
sprechend muss der Beschäftigungsum-
fang zum Jahresanfang reduziert werden. 
Der Minijobber kann ab 2020 nur noch 
rund 48 Stunden pro Monat (= 450 
Euro/Monat: 9,35 Euro/Stunde) beschäftigt 
werden. Im Jahr 2019 lag der Vergleichs-
wert bei knapp 49 Stunden. 
 
 

5. Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen trotz Baukindergeld  

 
Im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung haben Steuerpflichtige die Möglich-
keit, Aufwendungen, welche durch den ei-
genen Haushalt entstanden sind, als sog. 
haushaltsnahe Dienstleistungen oder als 
Handwerkerleistungen steuermindernd 
geltend zu machen. Handwerkerleistungen 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen mindern die 
Einkommensteuer um bis zu 20 % der er-
klärten Aufwendungen, maximal um  
1.200 € im Jahr. 



 

 

 
Mit Beginn des sog. Baukindergeldes, wel-
ches den erstmaligen Erwerb von Wohnei-
gentum fördern soll, stand infrage, ob 
Handwerkerleistungen bei Empfängern 
des Baukindergeldes steuerlich noch aner-
kannt werden dürfen. Das Finanzministe-
rium Schleswig-Holstein teilt in einer Ver-
fügung vom 18.6.2019 mit, dass Handwer-
kerleistungen nicht Inhalt der Förderung, 
die über 10 Jahre ausgezahlt wird, sind. 
Daher kann trotz Baukindergeld eine Steu-
erermäßigung durch Handwerkerleistun-
gen erfolgen. 
 
Anmerkung: Das gilt wegen des gesetzli-
chen Ausschlusses nicht automatisch für 
jedes Förderprogramm, z. B. durch die 
KfW für investive Maßnahmen zur Be-
standssanierung. 
 
 

6. Neuregelung bei Vermietung eines 
Homeoffice an den Arbeitgeber 

 
Für den Fall, dass ein Steuerpflichtiger ein 
Arbeitszimmer oder eine Einliegerwoh-
nung als Homeoffice an seinen Arbeitge-
ber vermietet, vertraten der Bundesfinanz-
hof und auch die Finanzverwaltung bisher 
die Auffassung, dass dabei grundsätzlich 
von einer Einkunftserzielungsabsicht aus-
zugehen ist, selbst wenn befristete Ver-
träge o. Ä. dagegensprechen. Entspre-
chend konnten die Aufwendungen steuer-
lich – ohne Einschränkung – geltend ge-
macht werden. Der BFH vertritt nunmehr 
mit Urteil vom 17.4.2018 eine andere Mei-
nung. Daran hat sich auch das BMF ange-
passt und die herrschende Rechtslage ak-
tualisiert und verschärft. 
 
Die Absicht Einkünfte erzielen zu wollen, 
soll nicht mehr pauschal unterstellt wer-
den, es ist vielmehr eine Überprüfung vor-
zunehmen. Durch die Vermietung von 
Wohnraum an den Arbeitgeber zu dessen 
betrieblichen Zwecken wird die Wohnung 
zweckentfremdet und als Gewerbeimmobi-
lie umqualifiziert. Dabei soll eine objektbe-
zogene sog. „Überschussprognose“ er-
stellt werden. Ist diese positiv, ist die Ein-
kunftserzielungsabsicht zu bejahen und es 

liegen für den Vermieter Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung vor. Bei ei-
ner negativen Prognose handelt es sich 
um einen steuerlich unbeachtlichen Vor-
gang auf der privaten Vermögensebene.  
 
Liegen Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung vor, sind die das Arbeitszimmer 
oder die als Homeoffice genutzte Woh-
nung betreffenden Aufwendungen weiter-
hin in vollem Umfang als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung berücksichtigungsfähig. Sie 
fallen nicht unter die Abzugsbeschränkung 
für ein häusliches Arbeitszimmer (1.250 € 
im Jahr). Sind die Leistungen des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer hingegen als 
Arbeitslohn zu erfassen, unterliegen die 
Aufwendungen für das Arbeitszimmer oder 
die als Homeoffice genutzte Wohnung ggf. 
der Abzugsbeschränkung für ein häusli-
ches Arbeitszimmer. 
 
Übergangsregelung: Für Mietverhält-
nisse, die vor dem 1.1.2019 abgeschlos-
sen wurden, will die Finanzverwaltung wei-
terhin von einer typisierenden Einkunftser-
zielungsabsicht ausgehen. Bei Home-
office-Verträgen, die nach dem 31.12.2018 
abgeschlossen wurden, wird das Finanz-
amt wohl eine „Überschussprognose“ vor-
nehmen. 
 
 

7. Aufbewahrungsfristen 
 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die 
letzte Eintragung in das Buch gemacht, 
das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der 
Jahresabschluss oder der Lagebericht auf-
gestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief 
empfangen oder abgesandt worden sind 
oder der Buchungsbeleg entstanden ist. 
Im Einzelnen können nachfolgend aufge-
zeigte Unterlagen nach dem 31.12.2019 
vernichtet werden:  
 
» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bü-

cher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen 
und Buchungsbelege (Offene-Posten-



 

 

Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintra-
gung vor dem 1.1.2010, Bilanzen und 
Inventare, die vor dem 1.1.2009 aufge-
stellt sind, sowie Belege mit Buchfunk-
tion. 

 
» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Emp-

fangene Handels- und Geschäftsbriefe 
sowie Kopien von abgesandten Han-
dels- und Geschäftsbriefen, sonstige 
Unterlagen – d. h. Unterlagen und 
Lohnkonten, die vor dem 1.1.2014 ent-
standen sind. 

 
* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch 
nicht endgültig und Rechtsbehelfs- oder 
Klageverfahren anhängig sind. 

 
Anmerkung: Durch die Regelungen  
des Gesetzes zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit sind auch Privatpersonen 
verpflichtet, Rechnungen und Belege über 
steuerpflichtige Leistungen zwei Jahre 
lang aufzubewahren Das gilt für Steuer-
pflichtige, die handwerkliche Arbeiten im 
Haus und am Grundstück – wie z. B. 
bauliche und planerische Leistungen 
sowie Reinigungs-, Instandhaltungs- oder 
Gartenarbeiten – beauftragt haben. 
 
 

 
 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.2.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 

17.2.2020 

Sozialversicherungsbeiträge  
 

26.2.2020 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2019: November = 105,3; Oktober = 106,1; September = 106,0;  
August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März 
= 104,2; Februar = 103,8; Januar = 103,4 
2018: Dezember = 104,2 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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